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I.
Wo kann ich mich 

informieren ?



  

Weiterführende Links

www.lda.bayern.de
www.datenschutz.hessen.de
www.datenschutzzentrum.de

ww.duesseldorfer-kreis.de

Literatur

Bayerisches Landesamt für 
Datenschutzaufsicht (Hrsg.): Erste Hilfe zur 

Datenschutz-Grundverordnung für 
Unternehmen und Vereine, ISBN 089-3-

406.7166-1; € 5,50

http://www.datenschutz.hessen.de/


  

II.
Das Prinzip des 
Datenschutzes



  

Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung

( entwickelt aus Art. 2 GG)

Datenverarbeitung ist 
verboten,

es sei denn, Sie ist erlaubt !

(Verbot mit Erlaubnisvorbehalt)



  

Datenverarbeitung ist erlaubt 
( Art. 6 I DS- GVO)...

1. Einwilligung
2. Vertrag oder vorvertragliche 

Maßnahmen
3.rechtlichen Verpflichtungen
4.lebenswichtigen Interessen

5. öffentlichem Interesse, Ausübung 
öffentlicher Gewalt

6. berechtigten Interessen eines 
Verantwortlichen oder Dritten



  

III.
Was „ müssen“ wir im 

Verein regeln ?



  

1.
Verantwortlichkeiten für Datenschutz 

und Datensicherheit im Vorstand



  

●Verantwortlicher ?

●Beschluss des Vorstandes oder 
Regelung über Geschäfts- und 

Aufgabenverteilungsplan

●Regelung „transparent“ machen 
( = veröffentlichen)



  

2.
Beitrittserklärungen / Einwilligungen 

prüfen und neu fassen



  

●„alte“ Beitrittserklärungen gelten 
i.d.R. fort!

●„neue“ Beitrittserklärungen nach 
DS- GVO und BDSG (neu)

●Bis 2019 
„Datenverarbeitungsrichtlinie“ 

durch Beschluss des Vorstandes

●MUSTER: www.lda.bayern.de



  

3.
Datenverarbeitungsrichtlinie oder 

Datenschutzklausel ( in die Satzung)



  

●Bis 2019  
„Datenverarbeitungsrichtlinie“ des 

Vorstandes

●In der MGV 2019: 
Datenverarbeitungsrichtlinie oder 
Datenschutzklausel in der Satzung



  

4.
Brauchen wir einen 

Datenschutzbeauftragten ?
(§ 38 I BDSG, Art. 37 DS- GVO)



  

● „... in der Regel mindestens 10 
Personen,die sich ständig mit der 

automatisierten Datenverarbeitung 
befassen...“

● „ständig ?“

● „automatisierte Datenverarbeitung“ ist 
definiert in § 4 Nr. 2 DS- GVO

● TIPP: „ Verarbeiter“ prüfen, ggf. 
Datenschutzbeauftragter bestellen und 

an DSB des Landes melden



  

5.
Unsere Homepage – 

haftungsanfällig!



  

● Klare Anbieterkennung nach 
§§ 5,6 TMG mit allen Informationen!

● Klare Verantwortlichkeiten !

● Homepage vor Online-Gang rechtlich 
prüfen!

● Datenschutzerklärung nach MUSTER 
www.datenschutz-hessen.de



  

6.
Wir führen ein 

Verarbeitungsverzeichnis 
( Art. 30 DS- GVO)!



  

● Prozessorientierte Übersicht der 
Verarbeitungsvorgänge

● Schriftlich oder elektronisch

● WER ? verarbeitet WANN? und in 
WELCHEM KONTEXT? WIE? WELCHE 

DATEN zu WELCHEN ZWECKEN ?



  

7.
Bilder im Verein – Wir sorgen vor !



  

● Recht am eigenen Bild 
( Arg. aus Art. 2 DS- GVO)

● § 22 KunstUrhG: „ nur mit Einwilligung“

● § 23 KunstUrhG:“ ohne Einwilligung“
(1) Zeitgeschichte; (2) Personen als Beiwerk, (3) Versammlungen. 

Öffentliche Aufzüge, öffentliche Vorgänge; (4) Verbreitung/Schaustellung 
i.Z.m. Kunst

● Informierte Einwilligung, alle Sachverhalte 
erfassen



  

8.
WhatsApp im Verein – ja, oder Nein ?



  

● Erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken!

● Einwilligung aller Kontakte erforderlich!

● Vereinslösung vs. privater Lösung???

● Ggf. sichere Messenger- Dienste nutzen
(www.threema.ch)



  

IV.
Aktuelle Rechtsprechung zur DS- 

GVO



  

LG Würzburg, Beschluss v. 13.09.2018 – 11 O 1741/18 
UWG

Dem Antragsteller steht ein Verfügungsanspruch auf Unterlassung zu, das 
der Antragsteller glaubhaft gemacht hat, dass die Antragsgegnerin 
bezüglich ihrer Homepage gegen die Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO), die spätestens seit 25.05.2018 umzusetzen ist verstößt. Die im 
Impressum der Antragsgegnerin enthaltene 7-zeilige 

Datenschutzerklärung genügt der neuen DSGVO 
nicht. Es fehlen Angaben zum/zur Verantwortlichen, zur Erhebung und 

Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck deren 
Verwendung, eine Erklärung zur Weitergabe von Daten, über Cookies, 

Analysetools, aber vor allem die Belehrung über die Betroffenenrechte, 
insbesondere Widerspruchsrecht, Datensicherheit und ein Hinweis zur 

Möglichkeit, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren



  

Oberlandesgericht Köln, 15 W 27/18
„ KUG gilt auch unter der DS- GVO“

Art 85 Abs. 2 DS-GVO macht im Kern keine materiell-rechtlichen Vorgaben 
(Auernhammer/von Lewinski, DS-GVO, 5. Aufl. 2017, Art. 85 Rn. 13; 

Gierschmann u.a/Schulz/Heilmann, DSGVO, Art. 85 Rn. 3, 34, 67, 72 ff.), 

sondern stellt nur auf die Erforderlichkeit zur Herbeiführung 
der praktischen Konkordanz zwischen Datenschutz 

einerseits und Äußerungs- und 
Kommunikationsfreiheit andererseits ab. Da 
Datenschutzregelungen als Vorfeldschutz letztlich immer die 

journalistische Arbeit beeinträchtigen, sind daher hier keine strengen 
Maßstäbe anzulegen (Auernhammer/von Lewinski, DS-GVO, 5. Aufl. 2017, 
Art. 85 Rn. 13; Gierschmann u.a/Schulz/Heilmann, DSGVO, Art. 85 Rn. 61). 
Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass Art 85 DS-GVO gerade 
den Normzweck hat, einen sonst zu befürchtenden Verstoß der DS-GVO 

gegen die Meinungs- und Medienfreiheit zu vermeiden (vgl. etwa 
Gierschmann u.a/Schulz/Heilmann, DSGVO, Art. 85 Rn. 1).



  

V.
DS- GVO kurios



  

28.05.2018 | 13:32 Uhr
28.05.2018 um 14:30 Uhr

Kuriose Folge der DSGVO: 
Diözese Freiburg sagt alle 

Livestreams von Gottesdiensten 
wegen Datenschutz ab

Quelle:https://meedia.de/2018/05/28/kuriose-folge-der-dsgvo-dioezese-
freiburg-sagt-alle-livestreams-von-gottesdiensten-wegen-datenschutz-ab/



  

Vereinsvorstand tritt zurück

In der „Bewegungs- und 
Rehabilitationssportgemeinschaft Ingelheim“ ist 

nach Angaben von Tagesschau.de sogar der ganze 
Vorstand aus Angst vor der Datenschutz-Verordnung 
zurückgetreten. Der 79 Jahre alte Kassenwart Helmut 
Benkelmann bezeichnet die neue Verordnung in dem 

Beitrag als „lachhaft“: „Es ist unmöglich, damit 
zurecht zu kommen. Ich kann nicht zu 250 

Mitgliedern fahren und mir unterschreiben lassen, 
dass ich ihnen einen Brief schicken darf.“

Quelle:http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/skurril
e-folgen-der-dsgvo-15609815.html



  

Keine Glückwünsche mehr

Die „Freie Presse“ in Chemnitz gratuliert 
den Chemnitzern nicht mehr in der 

Zeitung zum Geburtstag. Sie steht auf 
dem Standpunkt: Ohne spezielle 

Einverständniserklärung darf sie die 
Geburtstage nicht speichern.

Quelle:http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/skurril
e-folgen-der-dsgvo-15609815.html



  

Wiener Mieter klagt wegen 
Datenschutz - jetzt werden 
tausende Klingelschilder 

entfernt
Quelle:https://www.merkur.de/leben/wohnen/keine-klingelschilder-

mehr-namen-wien-wegen-dsgvo-zr-10332152.html



  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Ihre
Rechtsanwälte

Florian Altmann 
und 

Malte Jörg Uffeln
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